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RS OGH 1963/12/17 4Ob127/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1963

Norm

AngG §17 IV

AngG §17a

Rechtssatz

Wird einem Angestellten ein Urlaub schon vor Zurücklegung einer Dienstzeit von sechs Monaten gewährt, dann kann

dieser als Urlaub im Sinne der §§ 17 6 AngG gewertet werden. Die Vereinbarung, daß Urlaub ohne Bezahlung gewährt

wird, ist nur rechtswirksam, wenn dem Angestellten auch der gebührende bezahlte Urlaub gewährt wird.

Entscheidungstexte

4 Ob 127/63

Entscheidungstext OGH 17.12.1963 4 Ob 127/63

Veröff: SozM IA/c,127

Schlagworte

SW: vorzeitig, Wartezeit, Erholungsurlaub, unbezahlt, gegen Entfall der Bezüge, Urlaubsgesetz, Wirksamkeit,

Voraussetzung, Urlaubsentgelt
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